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Nr. 154.
«

Gesetz für den Landesteil Oldenburg , betreffend Hebung der Einkommen¬
steuer und Vermögenssteuer für das 2: Steuerhalbjahr 1919.

Oldenburg , den 6. Januar 1920.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg, was folgt:

Einziger Paragraph.
In dem Landesteil Oldenburg werden die Einkommen-

und Vermögenssteuer für das 2. Steuerhalbjahr 1919 mit
75°/o der veranlagten Jahressumme erhoben.

Oldenburg, den 6. Januar 1920.
Staatsministerium.

(Siegel) Tantzen . Driver.

Meyer.
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Ar. 153.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend Abkürzung der wider¬

ruflichen Dienstzeit für Lehrer an den Volksschulen.

Oldenburg , den 12 . Januar 1920.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz sür den Freistaat Oldenburg , was solgt:

Einziger Artikel.

Das Ministerium der Kirchen und Schulen wird er¬
mächtigt , die Dienstzeit , während der die Lehrer an den
Volksschulen widerruflich angestellt sind , für Kriegsteilnehmer
um die Zeit des Kriegsdienstes , jedoch höchstens bis auf
zwei Jahre , abzukürzen.

Was als Kriegsdienst anzusehen ist , entscheidet das
Ministerium.

Oldenburg , den 12 . Januar 1920.

Staatsmmisterium.

(Siegel ) Tantzen . Graepel.

Or . Schmidt.
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